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Informationsblatt für die Beantragung 
von Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit 

 
 

 Aufwendungen sind immer mit einem Beihilfeantrag Pflege einzureichen. Eine 
Geltendmachung per Beihilfe-App „Meine Arztrechnung“ ist aktuell nicht möglich. 

 Bei der erstmaligen Antragstellung oder Änderung des Pflegegrades ist der 
Einstufungsbescheid der Pflegeversicherung vorzulegen 
(kein Gutachten) 

 Bei Heimunterbringung sind Änderungen des Einkommens zeitnah mitzuteilen 

 Rentenversicherungspflichtige Pflegepersonen bitte hier melden 
 
 

Beantragung der Pauschale 
 
Die Beantragung der Pauschale (Pflegegeld) ist für bis zu 6 Monate im Voraus möglich. 
Hierzu machen Sie bitte im Feld 6 im Beihilfeantrag Pflege die entsprechenden 
Angaben. Sie bekommen über das gezahlte Pflegegeld nur zu Beginn des Zeitraums 
eine Auszahlungsmitteilung. Mit der letzten Zahlung werden Sie aufgefordert, für die 
nächsten 6 Monate einen neuen Antrag zu stellen und / oder ggfs. Änderungen 
mitzuteilen. 
 
Bei einem durchgehenden Krankenhausaufenthalt von mehr als 28 Kalendertagen ist 
die Beihilfestelle umgehend zu benachrichtigen. 
 
 

Beantragung der Aufwendungen für häusliche Pflege und für teilstationäre 
Tages- und Nachtpflege 
 
Legen Sie die Rechnungsbelege (inkl. Pflegenachweis) des ambulanten Pflege-
dienstes und/oder Pflegeheimes für einen Abrechnungsmonat gesammelt bei. 
 
 

Beantragung der Aufwendungen für die Heimkosten 
 
Bei der erstmaligen Beantragung legen Sie bitte vor: 
 

1. Einstufungsbescheid der Pflegeversicherung 

2. Pflegesatzvereinbarung des Heimes (Preisliste) 

3. Einkommenserklärung mit Nachweisen (Vordruck bitte bei der Beihilfe 
anfordern) 

 
Anschließend sind nur die monatlichen Heimkostenrechnungen mit einem 
Beihilfeantrag herzugeben. 
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Beantragung der Aufwendungen für zusätzliche Betreuungsleistungen 
 
Legen Sie die Rechnungsbelege (inkl. Pflegenachweis) des ambulanten Pflege-
dienstes und / oder der Pflegeperson für einen Abrechnungsmonat gesammelt bei. 
 
 
Beantragung der Aufwendungen für eine Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege 
 
Zur Abrechnung geben Sie bitte mit einem Beihilfeantrag Pflege die Rechnung des 
Heimes oder der Ersatzpflegekraft her: 
 
In einzelnen Fällen kann der Leistungsnachweis der Pflegeversicherung nachgefordert 
werden. 
 
 

Beantragung der Aufwendungen für Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes: 
 
Zur Abrechnung von Pflegehilfsmitteln oder Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes geben Sie zusammen mit einem Beihilfeantrag Pflege her: 
 

1. Rechnung der Aufwendung inklusive Erstattungsnachweis der 
Pflegeversicherung. 

2. Anerkennungsschreiben der Pflegeversicherung für Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes. 
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Höchstbeträge Pflege 
 

(Gesamtbeträge aus der jeweils anteiligen Erstattung von Versicherung und Beihilfe) 
 

Pauschale (Pflegegeld) - § 12 a Abs. 2 BhVO 
 
Pflegegrad 1: - 
Pflegegrad 2: bis 31.12.2023 316,- €  / ab 01.01.2024 332,- € 
Pflegegrad 3: bis 31.12.2023 545,- € / ab 01.01.2024 573,- € 
Pflegegrad 4: bis 31.12.2023 728,- € / ab 01.01.2024 765,- € 
Pflegegrad 5: bis 31.12.2023 901,- € / ab 01.01.2024 947,- € 
 
Sachleistung (ambulanter Pflegedienst) - § 12 a Abs. 1 BhVO 
 
Pflegegrad 1: - 
Pflegegrad 2: bis 31.12.2023 724,- € / ab 01.01.2024 761,- € 
Pflegegrad 3: bis 31.12.2023 1363,- € / ab 01.01.2024 1432,- € 
Pflegegrad 4: bis 31.12.2023  1693,- € / ab 01.01.2024 1778,- € 
Pflegegrad 5: bis 31.12.2023  2095,- € / ab 01.01.2024 2200,- € 
 
Teilstationäre Tages- und Nachtpflege - § 12 b Abs. 1 und Abs. 2 BhVO 
 
Pflegegrad 1: - 
Pflegegrad 2: 689,- € 
Pflegegrad 3:  1298,- € 
Pflegegrad 4:  1612,- € 
Pflegegrad 5:  1995,- € 
 
Entlastungsbetrag - § 12 a Abs. 6 BhVO 
 
Bei häuslicher Pflege ist eine Erstattung von bis zu 125,- € monatlich möglich. Nicht 
genutzte Beträge können in die Folgemonate übertragen werden. 
Dieser Anspruch gilt für alle Pflegegrade inklusive des Grades 1.  
  
Kurzzeitpflege - § 12 b Abs. 4 und 5 BhVO 
Verhinderungspflege - § 12 a Abs. 4 BhVO 
 
Leistung        Grundbetrag  erhöhter Betrag 
Kurzzeitpflege (Grad 2 – 5)  1774,- €   3386,- €  
Verhinderungspflege (Grad 2 – 5) 1612,- €   2418,- €  
 
Die Ansprüche sind jeweils bis zum erhöhten Betrag miteinander kombinierbar.  
Während einer Kurzzeit- und/oder Verhinderungspflege kann ein hälftiges Pflegegeld 
gewährt werden. 
 
Ab dem 01.01.2024 gilt für Personen der Pflegegrad 4 und 5, die das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, ein gemeinsames Entlastungsbudget in Höhe von 3386,- € 
zur Kostenerstattung der Kurzzeit- und Verhinderungspflege 
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Beratungseinsatz - § 12 a BhVO 
 
Die Kosten des Beratungseinsatzes können für alle Pflegegrade bei häuslicher Pflege 
bis zur Höhe des von den Pflegekassen mit den jeweiligen Trägern vereinbarten 
Preisen übernommen werden.  
 
Vollstationäre Pflege (Heimkosten) - § 12 c BhVO 
 
Pflegegrad 1: 125,- € 
Pflegegrad 2: 770,- € 
Pflegegrad 3: 1262,- € 
Pflegegrad 4: 1775,- € 
Pflegegrad 5: 2005,- € 
 
Zusätzlich besteht für Pflegebedürftige mit mindestens Pflegegrad 2 ab dem 
01.01.2022 ein Anspruch auf einen Leistungszuschlag für die nicht durch den 
Pauschalsatz des Pflegegrades abgedeckten pflegebedingten Aufwendungen in 
Höhe von 

- 5% bis 31.12.2023; 15% ab dem 01.01.2024 bei einem Leistungsbezug nach § 43 
SGB XI bis einschließlich 12 Monaten, 

- 25% bis 31.12.2023; 30% ab dem 01.01.2024 bei einem Leistungsbezug nach § 43 
SGB XI von mehr als 12 Monaten, 

- 45% bis 31.12.2023; 50% ab dem 01.01.2024 bei einem Leistungsbezug nach § 43 
SGB XI von mehr als 24 Monaten, 

- 70% bis 31.12.2023; 75% ab dem 01.01.2024  bei einem Leistungsbezug nach § 43 
SGB XI von mehr als 36 Monaten. 
 
Die Ermittlung dieser Beträge obliegt der Pflegeversicherung und wird über die 
monatliche Rechnung der Pflegeeinrichtung ausgewiesen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Beihilfestelle gemäß § 12 c Abs. 2 und Abs. 3 eine  
weitere Beihilfe für die vollstationären Kosten nach Abzug des pflegegradabhängigen 
Grundbetrags leisten kann. Dieser Zuschuss zur Sicherung des Existenzminimums wird 
einkommensabhängig berechnet und bei der Antragstellung von vollstationären 
Pflegeleistungen automatisch mit abgeprüft. Hierzu muss der Antragsteller 
entsprechende Einkommensnachweise vorlegen. 
 
Inkontinenzmittel zum Verbrauch / Inkontinenzpauschale - § 12 d Abs. 1 BhVO 
 
Für alle Pflegegrade können bei ambulanter Pflege monatliche Kosten ohne Vorlage 
von Nachweisen bis zur Höhe von 40,- € erstattet werden. Die Leistung kann nicht im 
Voraus gewährt werden und sollte monatsweise beantragt werden. Eine rückwirkende 
Antragstellung ist unter den Voraussetzungen des § 5 Absatz 3 BhVO möglich. 
 
Hausnotruf - § 12 d Abs. 1 BhVO 
 
Die Kosten eines Hausnotrufs sind für alle Pflegegrade bei häuslicher Pflege  
vollständig beihilfefähig.  
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Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen / Umbaumaßnahmen - 
§ 12 d Abs. 1 BhVO 
 
Die Kosten sind für alle Pflegegrade bei häuslicher Pflege bis zu 4000,- € je  
Maßnahme beihilfefähig. Über die grundsätzliche Zusage der Kostenübernahme  
entscheidet die Pflegeversicherung. Zur Abrechnung ist die Vorlage der Leistungs-
mitteilung der Pflegeversicherung notwendig. 
 
Wohngruppenzuschlag - § 12 d Abs. 3 BhVO 
 
Ein Wohngruppenzuschlag kann für alle Pflegegrade bei Nachweis der Voraus- 
setzungen mit monatlich 214,- € erstattet werden. Die Leistung kann nicht im  
Voraus gewährt werden und sollte monatlich über das Antragsfeld 6 beantragt werden. 
Eine rückwirkende Antragstellung ist unter den Voraussetzungen des § 5 Absatz 3 
BhVO möglich. 
 
Behindertenhilfe - § 12 c Abs. 5 BhVO 
 
Die beihilfefähigen Kosten der Behindertenhilfe sind für die Pflegegrade 2 bis 5 mit 
monatlich bis zu 266,- € zu erstatten. 
 
Zusammenfassung 
 

 Aufwendungen sind immer mit einem Beihilfeantrag Pflege einzureichen 

 Bei der erstmaligen Antragstellung oder Änderung des Pflegegrades ist  
der Einstufungsbescheid der Pflegeversicherung vorzulegen 

 Das Pflegegutachten wird nicht benötigt 

 Bei der erstmaligen Antragstellung von Kosten des Hausnotrufs,  
Wohngruppenzuschlag und der Inkontinenzpauschale muss eine grund- 
sätzliche Kostenübernahmeerklärung der Pflegeversicherung beigefügt  
werden 

 Für die Kosten der Umbaumaßnahmen ist immer der tatsächliche 
Erstattungsnachweis der Pflegeversicherung beizufügen. Bei Unklarheiten in der 
Abrechnung bei den übrigen Leistungsarten behält sich die Beihilfestelle die 
Anforderung vor 

 
Ich habe noch Fragen – an wen kann ich mich wenden?  
 
Bei Fragen erreichen Sie die Beihilfe-Hotline montags bis mittwochs von 9:00 Uhr bis 
12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr unter 0431 / 988-9555. 
 
Weiterhin können Sie sich gerne auf unserer Internetpräsenz unter 
www.schleswig-holstein.de/dlzp informieren. 

http://www.schleswig-holstein.de/dlzp

